
 
 

 
 

 

Präventionsgesetz und Landesrahmenvereinbarung 
Die Umsetzung in Nordrhein-Westfalen 

     
  
 

     
 

   
 

       

 
  

1. Gesetz zur Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung 
- SGB V§20a: Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in 
Lebenswelten. 

- Leistungen der GKV für Prävention auf insg. 7 € pro Versicherten, mind. 2 € für 
Prävention in Lebenswelten. 

- Zusammenarbeit der Sozialversicherungen (SV): kein Wettbewerb bei 
Gesundheitsförderung in Lebenswelten. 

- Regelt nicht die Zusammenarbeit der SV mit Ländern oder Kommunen. 

- Nationale Präventionsstrategie und Bundesrahmenempfehlungen bilden die 
Grundlage für Landesrahmenvereinbarungen (LRV). 

 
 

  
  

     

  

  

 

 

2. Landesrahmenvereinbarung NRW 
- Partnerschaft der GKV-Gemeinschaft und des 
Landes NRW bei der Umsetzung des PrävG 

- Vereinbarung einer festen Arbeitsstruktur. 

- Kassenübergreifendes Vorgehen der GKV. 

- Gemeinsame Beauftragung der 
Koordinierungsstelle Gesundheitliche 
Chancengleichheit. 

  
   
  
  

   
 

      

  
 

  

    
  

  

   
     

    

Steuerungsgruppe (Partner der LRV) 
 Treffen ca. 3-4 x im Jahr 
 Grundsätzliche Beschlüsse 
 Keine Antragsentscheidungen 

AG Lebenswelten der GKV 
Entscheidung Förderverfahren 

GKV & KGC zur Vorstellung der Projektanträge 

AG Betriebliche Gesundheitsförderung 
BGF-Koordinierungsstelle 
https://www.bgf-koordinierungsstelle.de/ 

AG Prävention in stationären 
Pflegeeinrichtungen 
Ausschreibung zum Antragsverfahren 

Keine Zuständigkeit der KGC AG Lebenswelten 
GKV, LZG, MAGS, ggf. weitere Partner 

Arbeitsstruktur der LRV, eigene Abbildung 

3.  Arbeitsstruktur  der  Landesrahmenvereinbarung in NRW  

     
          

     

    
 

    
  

4. Die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit 
… unterstützt Kommunen, z.B. bei der Konzeption und Umsetzung integrierter Gesundheitsförderung oder beim Qualitätsmanagement. 

… berät und informiert kommunale Akteure in Hinblick auf Projektentwicklung und Antragstellung im Rahmen des PrävG. 

… unterstützt die Partner der LRV durch Unterstützung bei der Abwicklung des Antragsverfahrens durch Vorprüfung von Anträgen gemäß 
Leitfaden GKV. 

… ist am Landeszentrums Gesundheit verortet und kann dadurch auf Erfahrungen in der Gesundheitsförderung und die Expertise 
angrenzender Bereiche zurückgreifen. 

Korrespondenzadresse: 
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) 
Gesundheitscampus 10 
44801 Bochum 
Ansprechpartner: Verena Migge & Johanna Evers 
Tel.: 0234 91535 -2107 & -2103 
E-Mail: kontakt@praeventionsgesetz.nrw.de 
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